
Fachbereich Stadtentwicklung, 
-planung und Mobilitätsinfrastruktur 

Die Oberbürgermeisterin 

 
 

 

Klimaschutz und Klimaanpassung in Aachen – 
Entwurf Checkliste für städtebauliche Entwürfe und Bebauungspläne  
zum Bebauungsplan Nr. 1009 
- Haaren Ortsmitte / Stadthäuser - 
 

für den Bereich zwischen Alt-Haarener Straße, Germanusstraße und Laachgasse   

im Stadtbezirk Aachen-Haaren 

zur erneuten öffentlichen Auslegung 

 
Lage des Plangebietes 
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Hinweis: 
Die Systematik und Inhalte dieser Checkliste wurden zum Teil von der Checkliste „Klima-Check in der Bauleitplanung“ der RWTH 
Aachen im Rahmen des Projekts BESTKLIMA – Umsetzung und Qualitätssicherung des Klimaanpassungskonzeptes im Bergischen 
Städtedreieck – übernommen. 
Die Checkliste dient der Überprüfung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsbelangen im Rahmen von städtebaulichen Entwürfen und 
Bebauungsplänen und wird fortlaufend aktualisiert 

 Klimaschutz Klimaanpassung Klimaschutz und Klimaanpassung 

 
Planungsphase 1: Generelle Einschätzung der Fläche aus Sicht des Klimaschutzes und der Klimaanpassung/Planungsvoraussetzungen 
 

Kriterium Klassifizierung  Anmerkungen / Erläuterung 

Stadtklimatische 
Verhältnisse  

 

☐  Lage außerhalb beider Signaturen (+) 

☐  Lage innerhalb der Signaturen Schutzbereich Stadtklima(-) 

☐  Lage innerhalb der Signatur Belüftungsbahn Stadtklima (-) 

☒  Lage innerhalb beider Signaturen (Schutzbereich Stadt-

klima und Belüftungsbahn Stadtklima) (--) 

☐  Erstellung eines lokalen Klimagutachtens und Feststellung 

einer Unbedenklichkeit durch FB 36 (+) 

 
 
 

 
 

Das Plangebiet befindet sich in 
einem Bereich der stadtklima-
tisch und -lufthygienisch belas-
tet ist. Die südliche Zone des 
Plangebietes liegt im Randbe-
reich der klimatisch besonders 
schützenswerten Wurmaue. 
Kaltluftflüsse verlaufen in Rich-
tung zentrale Soers.  

Lage im Stadtgebiet 
/ Vornutzung der 
Fläche     
 

  

☐  Rückbau von versiegelten Siedlungs- und Verkehrsflächen 

im Bereich „Schutzbereich Stadtklima“ (++) 

☐  Rückbau von versiegelten Siedlungs- und Verkehrsflächen 

mit der Klimafunktion Schutzbereich Belüftungsbahn (++)  

☐  Rückbau von versiegelten Siedlungs- und Verkehrsflächen 

außerhalb von Flächensignaturen (+)  

☐  Nutzung Bestandsgebäuden, falls energetisch sinnvoll (+) 

☐  Flächenrecycling / Fläche bereits versiegelt (+) 

☒  Innenentwicklung (0) 

☐  Bauliche Außenentwicklung (-) 

☒  Bauliche Inanspruchnahme von Freiflächen mit Klimafunktion (--) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Der Bebauungsplan teilt sich 
auf in einen einfachen B-Plan, 
der lediglich den Bestand über-
nimmt und einen qualifizierten 
Plan, der auf den unversiegel-
ten rückwärtigen Grundstücken 
Planungsrecht für Bebauung 
schafft. Die zusätzliche Versie-
gelung ist aus Sicht des Klima-
schutzes insofern gerechtfer-
tigt, weil für die Baulandent-
wicklung vorhandene Infra-
strukturen genutzt und dadurch 
Neuausweisungen in uner-
schlossenen Bereichen vermie-
den wird. 

Gefährdung gegen-
über Starkregen 

 
 

☐  Keine Hanglage, Geländemulde oder -senke, Rinne (nicht 

topografisch exponiert) (+) 

☒  Hanglage, Geländemulde oder -senke oder Rinne (topo-

grafisch exponiert) (-) 

☐  Bekannte, vergangene Schadensereignisse in der Lage (-) 

 
 
 

Das Plangebiet liegt an einem 
Südhang. In 100 m Entfernung 
befindet sich die Wurmaue mit 
einer Fließrichtung von Ost 
nach West.  
 

Eignung für Solar-
energienutzung 

 

☐  Keine Verschattung vorhanden (+) 

☒  Lage lässt günstige solare Ausrichtung erwarten:  

Süd +/- 45° möglich (+) 

☐  Verschattung der Fläche (-) 

☐  Lage lässt günstige solare Ausrichtung nicht erwarten: 

Süd +/- 45° nicht möglich (-) 

 

 

Durch die Südhanglage erge-
ben sich optimale Bedingungen 
für solare Energiegewinnung. 

Lage 
(bezogen auf Frei-
raum) 

☒  Entfernung zu öffentlich zugänglichem Freiraum (Mindest-

größe 500 m², Mindestbreite: 15 m), Premiumfußweg oder 
Wanderweg < 500 m (+) 

 Das Plangebiet grenzt unmittel-
bar an eine große Parkanlage, 
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☐  Entfernung zu öffentlich zugänglichem Freiraum (Mindest-

größe 500 m², Mindestbreite: 15 m), Premiumfußweg oder 
Wanderweg > 500 m (-) 

inklusive des Zugangs zum 
Wurmtal. 

Anschluss an das 
Radwegenetz 

 

☒  Entfernung Radhauptverbindung ≤ 200 m (+) 

☐  Entfernung Radhauptverbindung > 200 m (-) 

 hervorragend an das Radwege-
netz angebunden (Beno-Levy-
Weg, Laachgasse, Germanus-
straße)  

Lage (bezogen auf 
Infrastruktur)  

 

☐  Entfernung zu Haltestellen des Bus- oder Schienennetzes, 

Qualitätsstufe 1 gem. Nahverkehrsplan (+) 

☒  Entfernung zu Haltestellen des Bus- oder Schienennetzes 

nach Mindeststandard gem. Nahverkehrsplan (0) 

☐  Entfernung zu Haltestellen des Bus- oder Schienennetzes 

unter Mindeststandard gem. Nahverkehrsplan (-) 

 
 
 

Haltestellen Haaren Denkmal 
(Luftlinie 200 m, Wegstrecke 
250 m)  
Haltestelle Haaren Markt (Luftli-
nie 230 m, Wegstrecke 350 m) 

☒  Entfernung zu Nahversorgung Radius ≤ 700 m (+) 

☐  Entfernung zu Nahversorgung Radius > 700 m (-) 

 Edeka Alt-Haarener Straße 
Wegstrecke 550 m 

☒  Entfernung zu Kita ≤ 1.000 m (+) 

☐  Entfernung zu Kita > 1.000 m (-) 

 Im Plangebiet soll eine Kita er-
richtet werden und angrenzend 
befindet sich eine Kita 

☒  Entfernung zu Grundschule ≤ 1.000 m (+) 

☐  Entfernung zu Grundschule > 1.000 m (-) 

 Grundschule Haarbachtal-
straße Wegstrecke 550 m 

Besitzverhältnisse  

    

 

☒  Baugebiet überwiegend im städtischen Besitz (++) 

☐  Baugebiet in der Hand eines Investors/Eigentümers (+) 

☐  Viele Einzeleigentümer (o) 

 
 

Die Grundstücke verbleiben im 
Eigentum der Stadt und werden 
in Erbpacht vergeben. 

Art des Bebauungs-
planes     

 
 

☐  Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Durchführungs-

vertrag (++) 

☒  Angebotsbebauungsplan auf städt. Flächen (++) 

☐  Bebauungsplan mit städtebaulichem Vertrag (+) 

☐  Angebotsbebauungsplan (o) 

 
 
 

Die Grundstücke werden über 
Konzeptvergabe vergeben. Die 
Qualität der Konzepte sind hier-
bei entscheidend. Die Festset-
zungen des B-Plans beinhalten 
nur die wichtigsten Ziele. 

 
Zusammenfassende Bewertung der Planungsphase 1 

Plus (Anzahl) Minus (Anzahl) Erläuterungen / verbal-argumentative Zusatzbewertung 
Die integrierte Lage des Plangebietes in dem Ortsteil Haaren begünstigt die größten 
CO2 Einsparungen. Die fußläufige Erreichbarkeit von Infrastruktureinrichtungen er-
möglicht eine Mobilität ohne PKW. Weitere Potentiale sind der Südhang für die So-
larenergienutzung und die Wurm für die Entsorgung von Regenwasser. Der Stadtteil 
liegt zwischen zwei Autobahnen und ist überdurchschnittlich vorbelastet. Die Bau-
maßnahme führt zu einer zusätzlichen Versiegelung wodurch die Klimafunktionen 
verschlechtert werden. Maßnahmen für eine gute Belüftung und gegen den Hitze-
stau sind daher von besonderer Bedeutung. Gebäude liegen weit genug entfernt 
von der Kaltluftbildung der Wurm. 

    
10 5 2 5 

Was ist in der nächsten Planungsphase zu beachten? 
Mobilitätsangebote schaffen, PV-Anlage ermöglichen, Leitungsrechte für Entwässerung festsetzen, Begrünungsmaßnah-
men festlegen, 
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Planungsphase 2: Klimaschutz und Klimaanpassung im Städtebaulichen Vorentwurf / Entwurf 
 

Kriterium Klassifizierung  Anmerkungen / Erläuterung 
Qualitätssicherndes 
Verfahren  

    

 

 

☐  Wettbewerb, Klimaschutz- und Klimaanpassungsbelange 
in Auslobung integriert (++)  

☐  Werkstattverfahren, Klimaschutz- und Klimaanpassungs-
belange in Auslobung integriert (++) 

☐  Mehrfachbeauftragung, Klimaschutz- und Klimaanpas-
sungsbelange in Auslobung integriert (++) 

☒  Vergabe im Konzeptverfahren, Klimaschutz- und Klimaan-
passung in Auslobung integriert (++)  

☐  Kein qualitätssicherndes Verfahren (-) 

 
 
 
 
 
 

Jedes der Cluster wird im Kon-
zeptverfahren in Erbpacht ver-
geben 

Städtebauliche 
Dichte / Kompakt-
heit der Gebäude 
hinsichtlich Energie-
bedarf 

 

Wohnungsbau überwiegend: 

☐  kompakte mehrgeschossige Wohnanlage (++) 

☐  Reihenhäuser (+) 

☐  Doppelhäuser (0) 

☐  freistehende Einfamilienhäuser, zweigeschossig (-) 

☐  freistehende Einfamilienhäuser, eingeschossig (--) 

 Steht noch nicht fest und wird 
im Konzeptverfahren geklärt.  
Es wird eine kompakte Bau-
weise bevorzugt.  

Energetischer 
Baustandard 

  
 

☐  Null- oder Plusenergiehaus (++) 

☐  Passivhausstandard (++) 

☐  Verbesserter energetischer Standard in öffentlichen För-
derprogrammen (+) 

☐  Gesetzlicher Standard (o) 

 Steht nicht fest und wird im 
Konzeptverfahren geklärt. 
 

Material 

 

☐  Cradle2Cradle (+) 

☐  Holzbauweise 

 Steht nicht fest und wird im 
Konzeptverfahren geklärt. 

Energieversorgung 

 
 

☐  Nutzung erneuerbarer Energien deutlich über dem gesetz-
lichen Standard (++) 

☐  Fernwärmeanschluss 

☐  Lokales Wärmenetz mit Kraft-Wärme-Kopplung (+)  

 Das BHKW am Schwarzen 
Weg ist zu weit entfernt. Wär-
metauscher im Flussbett stört 
die Naturbelassenheit der 
Wurm. Um Brenner zu vermei-
den werden Luft- oder Erd -
Wärmepumpen bevorzugt. 

Dachform, -neigung 
und -ausrichtung 
hinsichtlich aktiver 
Solarenergienut-
zung  

 

☐  Solarenergetische Optimierung mithilfe eines Simulations-
programmes (++) 
☒  Keine maßgebliche Verschattung der Dächer durch andere 
Baukörper oder Bäume (+) 
☐  Ausrichtung SO / SW (+) 
☐  Ausrichtung O / W / NO / NW (-) 
☐  Ausrichtung Nord (--) 
☐  Satteldach: Ausrichtung Süd (++) 
☐  Flachdach (++)  
☐  Satteldach: Ausrichtung SW/SE (+):  
☐  Satteldach: Ausrichtung O/W (0);  
☐  bei Pultdach analog bezogen auf Schrägseite  
☐  Satteldach: Ausrichtung NW/NE (-) 
☐  Satteldach: Ausrichtung Nord (--) 
 

 
 

Eine Südausrichtung ist nahe-
liegend, Südhang vermindert 
Verschattungen.  
Dachform steht nicht fest und 
wird im Konzeptverfahren ge-
klärt. 

Versiegelung (Sied-
lungs- und Ver-
kehrsflächen)  

 

☐  Mehrfachnutzung von versiegelten Flächen, z. B. gemein-
same Parkflächennutzung (tagsüber Geschäfte, abends 
Wohnen) oder Parkdeck mit weiterer Nutzung (z.B. Woh-
nen oder Grün-/Solardach) (++) 

 Konkrete Entwürfe werden im 
Konzeptverfahren geklärt.  
B-Plan setzt eine GRZ von 0,36 
fest. Inklusive der Stellplätze 
kann von einer Versiegelung 
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 ☐  Anteil der versiegelten Flächen insgesamt unter 40 % (++) 

☐  Anteil der versiegelten Flächen insgesamt 40 bis 60 % (+) 

☒  Anteil der versiegelten Flächen insgesamt 60 bis 80% (-) 

☐  Anteil der versiegelten Flächen insgesamt über 80 % (--) 

☐  Mehr als 50 % der nicht überbauten Flächen sind mit einer 
Tiefgarage unterbaut (-) 

von 54 % ausgegangen wer-
den. Ziel sollte max. 50 % Ver-
siegelung sein. 

Stellung und Kuba-
tur der Baukörper 
hinsichtlich der 
Durchlüftung 
(Frischluftbahnen) 

 

☒  Keine Beeinflussung der Frischluftströmungsrichtung 
durch Baukörper oder andere Hindernisse (++) 

☐  Baukörper in FL-Bahn ohne erheblichen Einfluss auf KL (+) 
☐  Ausrichtung der Baukörper quer zur Frischluftströmungs-

richtung (-) 

 
 

Bauflächen liegen außerhalb 
der Kaltluftströme des Wumta-
les; Belüftung wird nicht beein-
trächtigt 

Grün- und Freiraum-
konzept (werden ge-
nerell gefordert) 

    

 
 

☐  Vollständiger Erhalt des Straßenbegleitgrüns (++) 
☐  Signifikante Erhöhung des Grünanteils innerhalb des Plan-

gebiets und / oder des näheren Umfelds (++) 
☒  Erhalt u/o Schaffung von vernetzten Grünstrukturen (+) 
☐  Anpflanzung von klimaangepassten Bäumen über die For-

derung der Baumschutzsatzung hinaus (+) 
☐  Dachbegrünung geht deutlich über die Regelungen der 

Grün- und Gestaltungssatzung (GGS) (+)  
☒  intensive Dachbegrünung oder wenn die Substratstärke bei 

extensiver Begrünung höher ist als in der Grün- und Ge-
staltungssatzung gefordert (++)  

☒  Grün/Solardach-Kombination ( ++) 
☒  Fassadenbegrünung (+) 
☐  Grünkonzept/Grünordnungsplan nicht vorhanden (-) 
☐  keine Dachbegrünung bei Flachdach <200m² in Schutzbe-

reich Stadtklima Entfernung von Baumbestand, Abstufung, 
abhängig von der Anzahl Bäume die entfernt werden, nicht 
abhängig von BSS; in Einzelfall zu bewerten ob (-) oder (--) 
☒  Entfernung von Baumbestand, der gem. Baumschutzsat-

zung geschützt ist (--) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Einbindung des Pfarrgartens 
verbessert das Wegenetz,  
Grünflächen sichern Baum-
standorte; 
Dachbegrünung wird nur bei 
Flachdächern umgesetzt wer-
den können,  
Verlust von Grünflächen und 
umfangreichem Baumbestand 
(Worst case) 
 

Maßnahmen der Hit-
zebewältigung 

 
 

☐  Freilegung von Bächen (++)  
☐  Verwendung von hellen und/oder reflektierenden Materia-

lien für Fassaden, Dächer, Hofflächen, Stellplätze, Zuwe-
gungen etc. (+)  

☐  Bauliche Verschattung, z.B. durch Balkone oder Dachüber-
stände (+) 

☐  Offene Wasserflächen (+) 

☐  Errichtung eines Trinkwasserbrunnens (+) 

☐  Errichtung von verschatteten Sitzplätzen (+) 

☐  Verschattete Wegeverbindungen (+) 

 Steht nicht fest, wird im Kon-
zeptverfahren geklärt (u.a. hohe 
Albedo) 

Wassersensible 
Stadtentwicklung/ 
Überflutungsschutz  

 
 

☒  Reduzierung (+) Zunahme (-) von Flächenversiegelung 

☐  Nutzung von Dachbegrünung, Straßenbegleitgrün und 
Pflanzen von Bäumen (+) 

☐  offene begrünte Entwässerungsmulden zur langsamen 
RW-Ableitung (+) 

☐  ortsnahe Retention und/oder Versickerung (+) 

☐  Fluträume für gezielte Rückhaltung (Tiefgaragen, Unter-
führungen etc.) 

☐  Regenwassernutzung durch Bürger (+) 

☐  Überflutungsschutz am Gebäude (+)  

 Versiegelung wird zunehmen, 
Details stehen noch nicht fest, 
wird in der Konzeptvergabe ge-
klärt 
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Mobilität / Verkehr 

 
 

☒  Flächen für Car-Sharing vorgesehen (+) 

☒  Flächen für Pedelec-Verleihstation vorgesehen (+) 

☒  Fahrradabstellflächen sind über die notwendige Anzahl 
hinaus vorgesehen (+) 

☒  Mind. 20 % der notwendigen Fahrrad-abstellflächen sind 
für Lastenfahrräder geeignet (mind. 2,80 m x 1,0 m) (+) 

Mobilitätskonzept vorhanden mit Aussagen zu… 

☐  … Fußverkehr (+) 

☐  … Radverkehr (+) 

☐  … ÖPNV (+) 

☐  … geteilter Mobilität (+) 

☐  … intelligenter Parkraumbewirtschaftung (+) 

☒  Verkehrsflächenanteil für den motorisierten Verkehr max. 
10 % der Plangebietsfläche (+) 

☐  Ausbau der Straßen als Mischverkehrsfläche, kein Durch-
gangsverkehr (+) 

☐  E-Mobilität / Ladeinfrastruktur mit Nachweis über die Netz-
kapazität (+) 

☐  Verbesserung der fußläufigen Durchwegung für die Öffent-
lichkeit im Quartier (+) 

☐  Keine Flächen für Sharing-Angebote vorhanden (-) 

☐  Kein Mobilitätskonzept vorhanden (-) 

☐  Verschlechterung der fußläufigen Durchwegung für die Öf-
fentlichkeit im Quartier (-) 

 Im Bereich der Zufahrt zum 
mittleren Cluster ist eine Fläche 
von ca. 1.800 m² für verschie-
dene Mobilitätsangebote vorge-
sehen, die auch dem Quartier 
und vor allem für die Bewoh-
ner*innen der Bestandsbebau-
ung zur Verfügung stehen. Re-
gelungen erfolgen im Rahmen 
der Konzeptvergabe. Der Be-
bauungsplan kann hier nur An-
gebote durch entsprechende 
Flächenausweisungen anbie-
ten. Innerhalb der Stadtteilent-
wicklung sind die Mobilitätsan-
gebote umzusetzen. 

 
Zusammenfassende Bewertung der Planungsphase 2 

Plus (Anzahl) Minus (Anzahl) Erläuterungen / verbal-argumentative Zusatzbewertung 

    
Die Mobilitätsfläche im Plangebiet ermöglichen eine Vielzahl an Alternativangebo-
ten. Es werden im Plangebiet neue Wegeverbindungen geschaffen. Der Pfarrgarten 
wird ein wichtiger Baustein der Grünvernetzung. Der Südhang bietet Baumöglichkei-
ten mit geringen Verschattungen. Grün- und Gestaltungssatzung, die PV-Vorgaben, 
die Stellplatzsatzung legen die Bedingungen der Gebäudeausstattung fest. Im Rah-
men der Vergabe wird das beste Konzept bezüglich des Raumprogramms, der Ziel-
gruppe, der Architektur und der Freiraumgestaltung zum Zuge kommen. Erst dann 
wird deutlich werden wie viel vom Baumbestand erhalten werden kann. 

14 10 2 4 

 
Planungsphase 3: Umsetzung  
a) Klimaschutz und Klimaanpassung im Bebauungsplan  
 

Festsetzung Gesetzliche Grundlage  Ziel, Festsetzungsmöglichkeit, Maß-
nahme 

Gepl. Festsetzung 
und Begründung 

Festsetzungen zu Art (WA, 
WR, GE etc.) und Maß 
(GRZ, GFZ, etc.) der bauli-
chen Nutzung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; 
§§ 16 ff. BauNVO 

 

Steuerung baulicher Dichte, Erhalt bzw. 
Schaffung von Freiflächen, Versiege-
lung beschränken 

☒  ja ☐  nein 

 

Festlegung der überbaubaren Grund-
stücksflächen und damit auch des Ver-
hältnisses zwischen bebauten und un-
bebauten Flächen/Grünflächenanteil 

☒  ja ☐  nein 

Festsetzen der Bauweise, 
der überbaubaren und der 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2-3 
BauGB, konkretisiert 

 

Gebäude so ausrichten, dass Frischluft-
korridore erhalten bleiben 

☒  ja ☐  nein 
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nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen (in Form von 
Baulinien und Baugrenzen) 
sowie der Stellung der bau-
lichen Anlagen 

durch §§ 22 und 23 
BauNVO 

 

Optimierte Ausrichtung zur optimalen 
Nutzung der Sonnenenergie und ge-
ringe gegenseitige Verschattung, Kom-
paktheit 

☐  ja ☒  nein 

Festsetzen von Flächen, die 
von der Bebauung freizu-
halten sind und ihre Nut-
zung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB 

 

Erhalt bzw. Schaffung von Freiflächen,  
Berücksichtigung von Luftleit- und Ab-
flussbahnen; 
Versiegelung beschränken 

☒  ja ☐  nein 

 

Vermeidung der Verschattungen von 
Dachflächen 

☐  ja ☒  nein 

Festsetzungen von Flächen 
für die Energieversorgung u 
für CO2-sparende Energie-
versorgungskonzepte 

§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 13 und 
21 BauGB 

 

Bereitstellung ausreichender Flächen 
für klimaverträgliche Energieversorgung 
Beispiel: BHKW-Standort für Nahwär-
menetz 

☐  ja ☒  nein 

Flächen für die Rückhaltung 
und Versickerung von Nie-
derschlagswasser 

§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB 

 

Schaffung von Niederschlagszwischen-
speichern (z.B. Mulden, Rigolen, Zister-
nen) und Notwasserwegen für Starkre-
genereignisse 

☐  ja ☒  nein 

Festsetzen von öffentlichen 
und privaten Grünflächen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

 

Erhalt bzw. Schaffung von Grünflächen,  
„Durchgrünung“ von Siedlungen 
positive Beeinflussung des Stadtklimas  

☒  ja ☐  nein 

Festsetzen von Flächen o-
der Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

 

Festsetzen von dezentralen Systemen, 
z.B. der Mulden- oder Grabenentwäs-
serung (in Kombination mit Festsetzun-
gen nach § 9 Abs. 1 Nr. 14 – 15); 
schriftliche Festsetzungen zur wasser-
durchlässigen Gestaltung (z.B.: von Zu-
fahrten, Terrassen oder Stellplätzen) 

☐  ja ☒  nein 

Festsetzungen zum Einsatz 
erneuerbarer Energien 

§ 9 Abs. 1 Nr. 23b 
BauGB 

 

Einsatz erneuerbarer Energien zur Be-
grenzung von CO2-Emissionen 
Strom: z.B. Solarenergie, Wärme: z.B. 
Solarenergie, Geothermie, Biomasse 

☒  ja ☐  nein 

Festsetzen von Schutzflä-
chen die von Bebauung frei-
zuhalten sind und ihre Nut-
zung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

 

Maßnahmen zum Schutz vor Auswir-
kungen des Klimawandels wie z.B. 
Schutzstreifen zum Schutz vor Überflu-
tungen bei Starkregenereignissen 

☐  ja ☒  nein 

Festsetzen von Bindungen 
für Bepflanzungen und die 
Erhaltung von Bäumen etc. 
für einzelne Flächen oder 
Teile baulicher Anlagen  

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 

 

Festsetzen von Dach- und Fassaden-
begrünungen, Erhalt und Neuanpflan-
zung von Bäumen,  
Verbesserung des Kleinklimas zur Ent-
lastung hitzeexponierter Bereiche 

☒  ja ☐  nein 

Festsetzen, dass Stellplätze 
und Garagen außerhalb der 
überbaubaren Grundstücks-
fläche nur unter der Gelän-
deoberfläche hergestellt o-
der dass sie auf den nicht 
überbaubaren Grundstücks-
flächen nicht hergestellt 
werden dürfen  

§ 9 Abs. 1 BauGB i. V. 
m. § 12 Abs. 4 BauNVO 
oder § 23 Abs. 5 
BauNVO 

 

Versiegelung beschränken ☐  ja ☒  nein 

Festsetzungen zu Dach-
form, Dachneigung etc. 

§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. 
mit § 89 BauO NRW 

 

Nutzung der Dachflächen für Solarener-
gie und/oder Dachbegrünung optimie-
ren 

☐  ja ☒  nein 

Zulässige Anlagen für er-
neuerbare Energien erge-
ben sich aus den Bauge-
bietsvorschriften der 
BauNVO. Eventuell sind 
Ausnahmen zuzulassen (o-
der Zulassung als Neben-
anlage) 

§§ 1-11 und § 14 
BauNVO 

 

Einsatz erneuerbarer Energien ermögli-
chen 

☒  ja ☐  nein 
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Zusammenfassende Bewertung der Planungsphase 3 a) 

Erläuterungen 
Der Bebauungsplan ist auf ein geringes Maß an Festsetzungen ausgerichtet. Durch die Grün- und Gestaltungssatzung, die 
Stellplatzsatzung, die Vorgaben bei der Vergabe von städtischen Grundstücken (SozialQote, PV-Anlagen) wird ein Mindest-
standard festgelegt. 
Was ist in der nächsten Planungsphase zu beachten? 
Schaffung von Verbindlichkeiten im Rahmen der Konzeptvergabe um Baukonzepte zu erhalten, die über den Standard liegen. 

 
b) Klimaschutz und Klimaanpassung in vertraglichen Regelungen 
 

Ziel Vereinbarungen (Beispiele) Erläuterung 

Realisierung energetischer 

Baustandards  

☒  Energetische Baustandards über gesetzlichen Standard  

☐  Cradle2Cradle (+) 

Klärt sich bei der Konzeptvergabe 

Effiziente Energieversorgung 

 

☒  Vorgabe bestimmter Heizungsanlagen (z.B. Brennwert-
technik bei bestehender Gasversorgung) 

☐  Anschluss- und Benutzungsverpflichtungen für 
Fern- oder Nahwärmeeinrichtungen 

☐  Sicherung von Versorgungsflächen und -leitungen 

☐  Festlegung zentrale/dezentrale Wärmeversorgung 

☐  Festlegung Wahl des Energieträgers 

☒  Effiziente Speicherung und Verteilung der Wärme 

☒  Festlegung eines regenerativen Anteils  

Klärt sich bei der Konzeptvergabe 

Nutzung erneuerbarer Energien 
zur Strom- und Wärmeerzeugung 

 

☒  Verpflichtung zu aktiver Solarenergienutzung oder 

andere erneuerbare Energien 

Klärt sich bei der Konzeptvergabe 

Durchlüftung 

 

☐  Nachweise zum Einfluss der Planung auf lokale 

Durchlüftungssituationen, Auswirkungen auf die 
Kalt-/Frischluftversorgung 

Keine Regelung erforderlich, weil 
außerhalb von Kaltluftbildung 

Frei-/Grünflächengestaltung 

    

 

☒  Erhaltung/Entwicklung/Gestaltung von Grünflächen 

☒  Begrünung von Stellplätzen/Tiefgaragen 

☒  Dach- und Fassadenbegrünungen  

☒  Baumersatzpflanzungen 

☒  Vorschreiben wasserdurchlässiger Bodenbeläge 
(Entsiegelung) 

☒  Bewirtschaftung des Regenwassers 

Klärt sich bei der Konzeptvergabe 

Umsetzung / Sicherung 

    

 

☒  Bindung an die Ziele eines Mobilitätskonzeptes 
(sofern eines vorliegt) 

☒  Bindung an die Ziele eines Energiekonzeptes (so-
fern eines vorliegt) 

☒  Bindung an ein Verfahren zur Überprüfung der 
Standards (Qualitätssicherung) 

☐  Teilnahme an Förderprogrammen 

☐  Vertragsstrafen bei Abweichungen 

Klärt sich bei der Konzeptvergabe 

 
Zusammenfassende Bewertung der Planungsphase 3 b) 

Erläuterungen: kein Vertrag, jedoch werden im Rahmen der Konzeptvergabe nur die Bewerber*innen mit dem besten Konzept das 
Grundstück in Erbpacht zugewiesen bekommen. Bei der Vergabe können im Erbbauvertrag Regelungen aufgenommen werden. 

 


